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07OBQ22008 

Gemeinde Offenbach a. d. Queich 

Bebauungsplan „Ost, 12. Änderung“ 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Bis auf die Ergänzungen in den Ziffern 

 1.1 „Flächen zur Belastung mit Leitungsrechten“ 

 1.2 „Aufschiebend bedingte Festsetzung“ 

 1.3 „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft“ 

 1.4 „Bauweise“ 

gelten die Planungsrechtlichen Festsetzungen der rechtskräftigen 11. Änderung des Bebauungspla-

nes „Ost“ unverändert auch für die 12. Änderung weiter. 

1.1 Flächen zur Belastung mit Leitungsrechten  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Geh,- Fahr,- und Leitungsrechte dienen der Erschließung der 

rückwärtigen Grundstücke bzw. Grundstücksbereiche. Begünstigt werden die jeweiligen Anlieger 

und Versorgungsträger. 

1.2 Aufschiebend bedingte Festsetzung 

(§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauGB)  

Innerhalb der in der Planzeichnung eingetragen Flächenschraffur ist eine Bebauung in den durch 

Baulinien und Baugrenzen dargestellten überbaubaren Flächen erst zulässig, wenn die südlich an-

grenzende Landesstraße L509 (Germersheimer Straße) zu einer Gemeindestraße abgestuft wurde. 

1.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

1.3.1 Maßnahme Dach- und Fassadenbegrünung 

Bei der Errichtung von Flachdächern (0 bis 10 Grad Dachneigung) ist eine extensive Dachbegrünung 

herzustellen. Die Mindestsubstratdicke beträgt 12 cm. 

Je Gebäude (Hauptgebäude, Garage bzw. Nebengebäude) ist eine Kletter- oder Rankpflanze gemäß 

Pflanzliste zu pflanzen. Ersatzweise können zusätzliche Heckenpflanzungen gemäß Empfehlungs-

liste auf dem Grundstück vorgenommen werden. 
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1.3.2 Maßnahme Flächenversiegelung 

Stellplätze für Pkw und ihre Zufahrten, sowie Zuwegungen sind aus wasserdurchlässigen Belägen 

mit einem Fugenanteil > 6 % herzustellen (z. B. Poren-/ Sicker-/Hydropflaster o. ä.). 

1.3.3 Maßnahme Baufeldräumung 

Eine Rodung der im Plangebiet befindlichen Bäume und Gehölze darf nur außerhalb der Brutzeit 

von Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen. 

1.4 Bauweise 

1.4.1 Abweichende Bauweise 

Die abweichende Bauweise „a“ wird wie folgt definiert: Innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen sind Gebäudelängen von über 50 m zulässig. 
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2 Örtliche Bauvorschriften 

Bis auf die Ergänzungen in den Ziffern 2.1 „Äußere Gestaltung baulicher Anlagen - Dächer“ gelten 

die Örtlichen Bauvorschriften der rechtskräftigen 11. Änderung des Bebauungsplanes „Ost“ unver-

ändert auch für die 12. Änderung weiter. Die Ziffern 2.2 „Einfriedungen“ und 2.3 „Gestaltung der 

unbebauten Flächen“ gelten nicht nur für die 12. Änderung, sondern gelten für den gesamten Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes „Ost“. 

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

2.1.1 Dächer 

Innerhalb der Änderungsbereiche 1 bis 4 sind als Dachform für An- und Erweiterungsbauten an 

bestehende Wohngebäude nur begrünte Flachdächer (Dachneigung 0°-10°) zulässig.  

Die Dächer von Garagen und Nebengebäude sind ebenfalls nur als begrünte Flachdächer (Dachnei-

gung 0°-10°) auszuführen. 

2.2 Einfriedungen 

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ost“ wird ergänzend zu den im Rahmen der 

11. Änderung getroffenen Festsetzungen folgendes festgesetzt: 

Auf den von der Straßen- bzw. Gehwegseite (von der aus die Erschließung erfolgt) abgewandten 

Grundstücksgrenzen sind ab der straßenseitigen Baulinie/Baugrenze Einfriedungen nur als Zäune 

oder Hecken aus einheimischen Gehölzen jeweils bis zu einer Höhe von 1,80 m zulässig. Dies gilt 

auch für Einfriedungen entlang von öffentlichen Fußwegen. 

2.3 Gestaltung der unbebauten Flächen 

(§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ost“ sind Stein-/Kies-/Split- und Schottergär-

ten oder -schüttungen unzulässig. Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten werden definiert als zu-

sammenhängende Flächen, die mit den vorgenannten Materialien zu mehr als 10% bedeckt sind. 

Die Flächen gelten auch dann als Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten, wenn auf den Einbau von 

Vliesen, Folien oder vergleichbaren Materialien verzichtet wird. Ausgenommen sind Spritzschutz-

streifen entlang von Fassaden, sofern eine Breite von 0,5 m nicht überschritten wird. 
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3 Hinweise 

Bis auf die Ergänzungen in der Ziffern 3.1 „Schutzmaßnahmen Versorgungsleitungen“ gelten die 

Hinweise der rechtskräftigen 11. Änderung des Bebauungsplanes „Ost“ unverändert auch für die 

12. Änderung weiter.  

3.1 Schutzmaßnahmen Versorgungsleitungen 

Bei Baumpflanzungen ohne weitere Schutzmaßnahmen ist ein seitlicher Mindestabstand von 2,50 

m zu den bestehenden Versorgungsleitungen zwingend einzuhalten, gemäß den geltenden techni-

schen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 sowie der DIN 1988. 

Können die in den Richtlinien und Verordnungen geforderten Mindestabstände nicht ein gehalten 

werden, sind in Absprache mit dem Versorgungsträger weitergehende Schutzmaßnahmen zu tref-

fen, deren Kosten der Verursacher der Maßnahme zu tragen hat. 

Ausfertigung 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungspla-

nes in der Fassung vom 22.06.2023 mit seinen Festset-

zungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den 

hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates 

übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 

maßgebenden Vorschriften beachtet wurden. 

Offenbach/Queich, den ………………… 

Axel Wassyl 

(Ortsbürgermeister) 

Inkrafttreten 

Mit der öffentlichen Bekanntmachung vom ……………….. 

tritt dieser Bebauungsplan in der Fassung vom 

22.06.2023 in Kraft. 

Offenbach/Queich, den ………………… 

Axel Wassyl 

(Ortsbürgermeister) 
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Vorbemerkungen

Bestandteile des Bebauungsplanes: 

 Rechtsplan 

 Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 

 Begründung 

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Landesbauordnung (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403) 

 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) 

Verfahrensschritte zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes: 

 Aufstellungsbeschluss 

 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Behörden 

(§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB) 

 Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 

 Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB) 

Gemäß § 13a Abs. 2 BauGB ist im beschleunigten Verfahren keine Umweltprüfung durchzuführen 

und kein Umweltbericht zu erstellen. Ein separates Fachgutachten zur Eingriffsregelung nach § 1a 

in Verbindung mit § 21 BNatSchG muss gemäß § 13a BauGB nicht durchgeführt werden. 
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1 Anlass und Ziel der Änderungsplanung 

Die 12. Änderung des Bebauungsplanes wird erforderlich, da der Eigentümer des Flurstücks 

3467/113 beabsichtigt sein Wohngebäude zu erweitern. Eine Erweiterung wäre aber nach aktuel-

lem geltendem Baurecht nicht realisierbar, da Teile der Erweiterung sich außerhalb der überbau-

baren Fläche des Bebauungsplans befinden. 

Eine Umsetzung des Bauvorhabens ist daher nur im Rahmen einer Bebauungsplanänderung mög-

lich. Neben dieser konkreten Maßnahme hat die 12. Änderung zum Ziel, weitere Flächen für eine 

behutsame Nachverdichtung zu generieren. Hierzu wurden in vier Änderungsbereichen durch Ver-

größerung der überbaubaren Flächen weitere Potenziale zur baulichen Nachverdichtung geschaf-

fen. Eine Nachverdichtung in den rückwärtigen Grundstücksbereichen kann in Form von neuen 

Wohngebäuden oder durch neue Anbauten an bestehende Wohngebäude erfolgen.  

Neben den vier Änderungsbereichen, welche ausschließlich der innerörtlichen Nachverdichtung 

dienen, ist auch eine Änderung bezüglich der zulässigen Geschossigkeit und der Bauweise (Ände-

rungsbereich 5) vorgesehen. Im Änderungsbereich 5 konnte bisher eine Bebauung mit bis zu maxi-

mal 4 Vollgeschossen umgesetzt werden. Da die umgebende Bebauung aber nur eine zweigeschos-

sige Bauweise aufweist erfolgt durch die Reduzierung von vier auf maximal zwei Vollgeschosse eine 

Anpassung an die vorhandene Bestandsbebauung. Ebenfalls einer Änderung bedarf die vorhandene 

Hausgruppenbebauung, die derzeit die zulässige Gesamtlänge von 50 m überschreitet. Hier muss 

ebenfalls eine Anpassung in Bezug auf die Bauweise erfolgen. Die bisher festgesetzte offene Bau-

weise entspricht nicht der Bestandssituation und muss daher in eine abweichende Bauweise geän-

dert werden.

Auch die Planungsrechtlichen Festsetzungen und die Örtlichen Bauvorschriften sollen durch ent-

sprechende Überarbeitung einzelner Festsetzungen an heutige Verhältnisse angepasst werden. Das 

betrifft neben den erforderlichen zusätzlichen Festsetzungen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

auch die Regelung nachträglicher Bebauung im Rahmen einer bedingten Festsetzung. Auch durch 

die Erstellung einer Wasserbilanz ergeben sich bei den Örtlichen Bauvorschriften ergänzende Fest-

setzungen bezüglich begrünter Flachdächer von Garagen und Nebengebäude.  

Im laufenden Verfahren zur 12. Änderung sollen auch eine einheitliche Festsetzung der Einfriedun-

gen, sowie ein Verbot von Stein- und Schottergärten erfolgen. Somit sollen höhere Einfriedungen 

als bislang 1,0 m im seitlichen Grundstücksbereich ab der vorderen Baugrenze und im rückwärtigen 

Grundstücksteil maximal 1,80 m zulässig sein. Die Festsetzungen der Höhe der Einfriedung sowie 

das Verbot von Stein- und Schottergärten sind aber nicht nur für einzelne Bereiche im Rahmen der 

12. Änderung des Bebauungsplanes, sondern für den gesamten Bebauungsplan „Ost“ zu ändern. 

Alle Änderungsbereiche liegen innerhalb des seit 2013 rechtskräftigen Bebauungsplanes „Ost“, 11. 

Änderung.  
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2 Derzeitiges Planungsrecht 

Der Bebauungsplan „Ost, 11. Änderung“, wurde am 03.09.2013 als Satzung beschlossen. Alle Än-

derungsbereiche befinden sich vollständig innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes. 

Bild 1: Bebauungsplan „Ost“, 11. Änderung, freier Maßstab 



07obq22008_bg_230622.docx Seite 7 von 33 

3 Bebauungsplanverfahren 

Der Bebauungsplan „Ost“, 12. Änderung der Gemeinde Offenbach a. d. Queich wird auf Grundlage 

des § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Dies ist möglich, da 

 die Größe der bebaubaren Grundflächen in den Änderungsbereichen weniger als 20.000 m2

beträgt, 

 die zukünftigen Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

erkennen lassen. 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutzgüter der 

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes bestehen. 

Durch die vorgesehene Änderung ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf die Grundzüge 

der Planung. Der Bebauungsplan kann daher im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ge-

ändert werden. Die Verpflichtung zur Durchführung der Umweltprüfung ist damit nicht gegeben. 

4 Lage und Größe der Änderungsbereiche 

Wie bereits vorherig beschrieben befinden sich die Änderungsbereiche alle innerhalb des Geltungs-

bereiches der 11. Änderung. Dieser Geltungsbereich umfasst insgesamt ca. 21,9 ha. 

Bild 2: Katasterauszug mit Geltungsbereich der 11. Änderung und den Änderungsbereichen der 12. Änderung, freier Maß-

stab 

Geltungsbereich 11. Änderung

1

4

3

2

5
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4.1 Änderungsbereich 1 

Der Änderungsbereich 1 umfasst voll umfänglich die Flurstücke 3467/109, 3467/110, 3467/111, 

3467/112, 3467/113, 3467/114, 3467/115, 3467/116, 3467/117, 3467/118, 3467/119, 3467/120, 

3467/121, 3467/122, 3467/123 3467/124, 3467/125, 3467/126, 3467/127, 3467/128, 3467/129, 

3467/130, 3467/131, 3467/132 und 3467/133. 

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 1,69 ha. 

Bild 3: Katasterauszug mit Abgrenzung des Änderungsbereiches 1, freier Maßstab 
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4.2 Änderungsbereich 2 

Der Änderungsbereich 2 umfasst vollumfänglich die Flurstücke 3467/40, 3467/41, 3467/103, 

3467/179, 3467/291 und 3467/377.  

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 0,44 ha. 

Bild 4: Katasterauszug mit Abgrenzung des Änderungsbereiches 2, freier Maßstab 

4.3 Änderungsbereich 3 

Der Änderungsbereich 3 umfasst voll umfänglich die Flurstücke 3467/48, 3467/49, 3467/50, 

3467/51, 3467/52, 3467/53, 3467/54, 3467/55, 3467/56, 3467/65, 3467/66, 3467/67, 3467/68, 

3467/69, 3467/70, 3467/71, 3467/72, 3467/73, 3467/74, 3467/75, 3467/153, 3467/154, 3467/155, 

3467/156, 3467/157, 3467/158.  

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 1,72 ha 

Bild 5: Katasterauszug mit Geltungsbereich der dritten Änderung, freier Maßstab 
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4.4 Änderungsbereich 4 

Der Änderungsbereich 4 umfasst voll umfänglich die Flurstücke 3467/264, 3467/265, 3467/266, 

3467/267, 3467/268 und 3467/269.  

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 0,69 ha. 

Bild 6: Katasterauszug mit Geltungsbereich der vierten Änderung, freier Maßstab 

4.5 Änderungsbereich 5 

Der Änderungsbereich 5 umfasst voll umfänglich die Flurstücke 3467/87, 3467/298, 3467/299, 

3467/300, 3467/301, 3467/302, 3467/303, 3467/304, 3467/305, 3467/306, 3467/307, 3467/308, 

3467/316, 3467/317, 3467/318, 3467/324, 3467/327, 3467/328, 3467/329, 3467/330, 3467/346, 

3467/349, 3467/363 sowie teilweise, 3467/364.  

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 0,36 ha. 

Bild 7: Katasterauszug mit Geltungsbereich der fünften Änderung, freier Maßstab  
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5 Übergeordnete Planungen 

5.1 Landesplanung und Regionalplanung 

Die Änderungen stehen keinen übergeordneten Planungen entgegen. 

5.2 Flächennutzungsplan  

Die Änderungsbereiche sind im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Of-

fenbach als Wohnbaufläche ausgewiesen und stehen somit grundsätzlich dem geplanten Vorhaben 

nicht entgegen. 

Bild 8: Ausschnitt des Flächennutzungsplans der VG Offenbach a. d. Queich, freier Maßstab 

6 Bestandssituation 

Das Plangebiet befindet sich im Osten der Gemeinde Offenbach/Queich. Das Gebiet ist geprägt 

durch überwiegende Wohnbebauung mit ein- bis zweigeschossigen Einfamilien-, Doppel- und Rei-

henhäusern. Vereinzelt sind auch Teilbereiche mit Mischnutzungen und kleinen nicht störenden 

Gewerbebetrieben (nordöstlich und südwestlich bis westlich des Plangebietes), sowie Mehrfamili-

enhäusern (östlich) vorhanden. Innerhalb des Plangebietes befindet sich auch das Konrad-Lerch-

Haus, eine Wohnstätte der Lebenshilfe. 

Geltungsbereich 11. Änderung

1

4

2

3

5
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Erschlossen wird das Plangebiet im Norden von der Jakobstraße und Hochstadter Straße, sowie im 

Süden von der L 509 (Germersheimer Straße). PKWs werden üblicherweise auf den eigenen Grund-

stücken oder im öffentlichen Straßenraum untergebracht. Die Straßenräume sind teilweise durch 

Bäume begrünt und werden in manchen Bereichen durch Fußwege miteinander verbunden. 

Die Bebauung ist klar strukturiert und weist in Teilen großzügig bepflanzte Vorgärten als auch 

schöne rückwärtige Gartenbereiche auf.   

Bild 9: Luftbild, freier Maßstab 
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Bild 10: Stich Mozartstraße, Blickrichtung Nord, Änderungsbereich 1 

Bild 11: Fußgängerweg zur angrenzende Landstraße 509 im Süden, Änderungsbereich 1 
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Bild 12: L509 und Gehweg, südlich angrenzend zum Änderungsbereich 1 

Bild 13: Kropsburgstraße Blickrichtung Westen, Änderungsbereich 2 



07obq22008_bg_230622.docx Seite 15 von 33 

Bild 14: Blick von der Birkenallee auf die rückwärtigen Grundstücksflächen des Änderungsbereiches 2 

Bild 15: Birkenallee Blickrichtung Südwest, Änderungsbereich 3 
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Bild 16: Breslauer Straße Blickrichtung West, Änderungsbereich 4 

7 Schutzvorschriften und Restriktionen 

7.1 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, sowie Naturdenkmale befinden sich weder innerhalb 

der Änderungsbereiche noch werden sie durch die Planung außerhalb dieser Bereiche tangiert. 

7.2 Biotope 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG befinden sich weder innerhalb noch angrenzend an den 

Geltungsbereich. 

7.3 Gewässer- und Hochwasserschutz 

Wasserschutzgebiete und Hochwasserschutzgebiete befinden sich weder innerhalb des Geltungs-

bereiches noch werden sie durch die Planung außerhalb des Geltungsbereiches tangiert. 

7.4 Denkmalschutz 

Im und angrenzend an den Geltungsbereich sind keine Bodendenkmale bekannt. Auf die Melde-

pflicht von Bodenfunden gemäß § 20 DSchG wird hingewiesen. 



07obq22008_bg_230622.docx Seite 17 von 33 

7.5 Wald 

Waldschutzgebiete befinden sich weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden sie durch 

die Planung außerhalb des Geltungsbereiches tangiert. 

7.6 Altlasten 

Altlasten innerhalb des Geltungsbereichs sind nicht bekannt. 

8 Wasserbilanzierung 

Grundidee ist die Einhaltung der natürlichen Wasserbilanz in Siedlungsgebieten, um die weithin 

bekannten Nachteile durch Flächenversiegelung zu vermeiden. Das auf bebauten Flächen anfal-

lende Niederschlagswasser wurde in der Vergangenheit fast ausschließlich nach dem Prinzip der 

strikten Ableitung per Kanalisation in das nächste Gewässer entsorgt. Die Nachteile dieses "hohen 

Entwässerungskomforts" sind im Regelfall 

 verringerte Grundwasserneubildung 

 Verschärfung der Hoch- und Niedrigwasserabflüsse im Gewässer sowie 

 Änderungen im Kleinklima (geringere Verdunstung, Erwärmung und Staubbildung). 

Die Einhaltung bzw. weitgehende Annäherung an die natürliche Wasserbilanz wird auch durch jün-

gere Regelwerke für die Siedlungswasserwirtschaft gefordert. Daher werden als Ergänzung oder 

Alternative zu Ableitung und technischem Rückhalt zunehmend Konzepte der sogenannten natur-

nahen Regenwasserbewirtschaftung in Baugebieten angestrebt. Diese können folgende Maßnah-

men (bzw. –kombinationen) umfassen 

 Entsiegelung 

 Versickerung 

 Dach-/Fassadenbegrünung 

 Regenwassernutzung 

Nach § 28 Landeswassergesetz besteht grundsätzlich die Pflicht zum Ausgleich der Wasserführung, 

wenn zusätzliche Flächen versiegelt werden, bzw. die Wasserführung beeinträchtigt wird. 

Die Wasserbilanz nach DWA-A 102 stellt das Verhältnis zwischen Direktabfluss RD, Grundwasser-

neubildung GWN (Versickerung) und Verdunstung ETa des betrachteten Gebietes dar. 

Sie zeigt auf, ob die Planung von Maßnahmen zur Rückhaltung, Verdunstung und Versickerung, zu 

nennenswerten Verbesserungen des Gesamtgebietes beitragen können. Ziel der Wasserwirtschaft 

muss es sein, den Zustand nach Durchführung des Vorhabens so weit wie möglich an den unbebau-

ten Zustand anzunähern. Entsprechend ist jegliche Abweichung als Verschlechterung des Zustandes 

anzusehen. 

Die Wasserbilanz ist allgemein betrachtet bei einer Abweichung +/-10 % als ausgeglichen zu be-

zeichnen. Bei der Wasserbilanz handelt es sich um eine modellgestützte Aufarbeitung des betrach-

teten Gebietes. Die Resultate einzelner Planungs- / Betrachtungsfälle sind daher relativ zueinander 


































